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Gotthard, Axel Der Augsburger Religionsfrie- In einem eigenen Kapitel den ang
den, Munster Aschendortfi 2004 (Re{ior- gestellt a  e all das ganz unter-
mationsgeschichtliche tudien un! schiedlichen Stellen (Erste Annäherung;
CI Band 148), 672 1, I1) unterzubringen. Denn amı

I1a  => sowohl ıne Einführung In die
wissenschafitliche Erforschung des TIEe-och VOI Beginn des Jubiläumsjahres

un der erwartenden Jubiläumsilitera- ens WI1E In die jeweils beabsichtigt: C:
{[Uur legt ar se1in umfangreiches sellschaftliche Rezeption erhalten KON-
Werk ZU. Augsburger Religionsirieden zentriert 1mM Blick au{i den Frieden ehNnan-
VOTL. Eiıner ersten Annäherung einen delt der Teil nicht L11U[L den Verlauti
‚epochalen Unbekannten W  - en.! des Reichstags, sondern ze1ıg uch auf,
der Verlasser wohl als Leser se1nes Bu- nach welchem Ringen die grundlegenden
ches? folgen füni größere Abschnitte un! problematischen estimmungen entl-
Der (A) widmet sich dem Augsbur- tanden. TE1INC vermisst INa  - un! das
CI Reichstag VO.  - 1535 Kr behandelt den ware bei dem Umfang des Buches doch
Verlauftf des Reichstags mıiıt den wesentli- möglich SEWESCHIL wirklich eindringende
chen Stationen der Vorgeschichte des und fortlaufende Interpretationen VO.  —
Friedens un! anschließend dessen Inhalt kumenten ES bleibt L1UT olt bei al}-
mıt der Entstehung seiner wichtigsten Be- gemeinen Bemerkungen. Eine
stimmungen. Ein zweıter Abschnitt (B) Vorstellung VO  — Inhalt un: Gedanken-
blickt In die Reformationszeit zurück un! gang der einzelnen Okumente erhält
versucht klären, wI1e weılt die Bestim- I1a  - N1IC| Dıie Überschrift des zweıten
IMNUNSCH des Friedens sich bereits In den €e1ls g1iDt bereits die Antwort des erlas-

SCTS auf die Rückirage, jiewelt sich dieReichstagsabschieden un! standen
vorgebildet en Der umfangreichste Friedenskonzeption un die einzelnen
un! eigentliche Hauptteil des Buches be- Bestimmungen schon In den ersten TEL
ass sich ausgehend VO  - einer problem- Dezennıien der Reformation en der
Oorlentierten Darlegung der umstrittenen In ihnen vorbereitet werden. ‚Der Friede
Sonderregelungen mıit der Rezeption zieht die Summe der Reformationszeit’.
un! den Auseinandersetzungen den Hıer werden die Reichsabschiede VO:

Wormser DIs In die Vierziger TEFrieden, zunächst his 1580 un! annn bis
1648, wobel sich die Zweiteilung aus der durchgemustert, ebenso ber die AN=+
veränderten un den Religionsirieden stände un selbstverständlich der Pas-
aushöhlenden Gesamtsituation nach Vertrag 1st INall, dass ıIn
1580 ergibDt. Anschließend wird viertens diesem usammenhang ‚Wäal beiläufig
(D) die rage nach der lang wirkenden der Kappeler Friede, NIC: ber der Ver-
Bedeutung des Religionsfriedens un:! se1- ırag VO.  H en genannt wWIrd, der doch
NCN 1n die Neuzeıit weisenden Inhalten zweilellos gerade 1mM Blick auft den beide
gestellt. Das Buch schließt (E) mıiıt einem ertrage schlielsenden Ferdinand nicht
Blick au{i die literarisch-juristischen Aus- unwichtig BEWESCHL ware. Leicht unbeirie-
einandersetzungen den Religionsfrie- digend bleibt der umfangreichste un!
den bis 16458 un einem Reierat über die wichtige Teil uüber den Religionsirieden

den Centenarien entstandene Litera- zwischen 1555 un! 1645 ‚War werden
IUr. Überall findet I1ld.  — der Religions- die VO Anfang erhobenen beiderseitigen
Irieden 1st ben keineswegs en ‚Unbe- Gravamına VOI ugen geführt, wird
kannter’ notwendiger Weise jel Ver- gezelgt, wWI1e sich das ıma 1580 VCI-
Tautes un! ekanntes, gelegentlich uch ändert, un die Konflikte schließlich eın
den einen der anderen Aspekt Reichsorgan nach dem anderen blockie-
uUunNn! interessante Hinweise un! Wertun- LEL uch ass die VO  - den Spezlalbestim-
BCH Das asst siıch 1n einer Rezension nicht INUNSCIL aufgeworfenen un! mıt ihnen
einzeln auiführen Und Manches VO. zusammenhängenden TobDleme bis Ins
dem, Wäas$s der utfor bel sich un anderen Einzelne verfolgt werden, 1St 11UI be-
als ‚Neuentdeckung'’ aufführt, 1st längst grüßen. Denn wird sehr EeUTLHCH:; dass
ekannt, WI1E i1wa die Tatsache, ass VO.  - die Auseinandersetzungen den TIE-

den protestantischen Juristen Öffentliches den keineswegs der konfessionellen PUtZ-
un:! Privatsphäre geschieden wurde (vgl findigkeit seiner Interpretatoren, sondern
Heckel, aa un! Kirche nach den Lehren ben den schwierigen Sachfragen enNnt-
der evangelischen Juristen Deutschlands, SOWI1E ihrer INOT!  ung In Je-
1968, 62 un 68170 weils unterschiedliche Gesamtdeutungen

Für den Benutzer ware zweifellos des Friedens als Notregelung der TUund-
hilfreich SECWESCI), WE der ufOr die ordnung des Reiches Bedauerlic aber,

ass der utfor sich der Mühe die AUus-Besprechung der Quellen, ihrer Editionen
un! der bisherigen Literatur, VOIL allem wirkungen des Religionsfriedens 1n die
uch der der Jubiläen VO  - 1655 bis 1955 deutsche Territorialgeschichte verlol-
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SCIL Nk rklich unterzieht, obwohl Br eigene Seelenheil, sondern die I[1VWAäal-
rade dieser Stelle iıne empfindliche tenden göttlichen Strafen für das gesamte
Forschungslücke klafft un! VO  - er Land, weil der usammenhang VO  > Got-
uch der Frieden insgesamt noch einmal tesverehrung un: salus publica weithin
In 1C gestellt werden könnte noch ungebrochen WALrl. och hat sich

der uUTtfOr 1mM Blick auft die DiskussionenImmerhin 1st der Friede Ja keineswegs Ab-
chluss der Ende der eformation, Ost über ‚Toleranz’ In Ratsstuben weni1g kun-
vielmehr, weil ein rechtlich geschütztes dig gemacht, WE die 1NSs letzte Drittel
Fundament bietet, noch ine HC UC des Jahrhunderts datiert Die ersten
VO  - Reformationen, gerade uch 1M deut- Diskussionen darüber gibt In den deut-
schen Südwesten, AdU:  S och wird die schen Reichsstädten (Nürnberg, Tals-
Schwierigkeit des iıniach wirkenden burg, ugsburg) mıit einer Dbreiten Palette
Grundsatzes CU1US reglo 1US religio In VO  — Argumenten bereits —1 333;

sehr schön eutlic we:il für die selbst WE das kaum ölffentlic wurde!
Zeıtgenossen keineswegs eindeutig WAT, uch das wird bereits In den ersten TEI

sich das 1US reformandıi eigentlich Dezennien vorbereitet Völlig ec
festmachte ingegen will nicht über- weist der uUTtfOr immer wieder darauf
ZCUSCH, dass der UTfOr aus diesem Kapitel hin, dass Kirche un Konfiession noch
die Analyse der Gelehrten- un! Streit- N1C 1mM nachaufklärerischen INn sekto-
schriftenliteratur weitgehend verbannt risiert un! ass der Augsburger
un s1e TSLI 1mM etzten Abschnitt Religionsfriede etzten €es daran schei-
‚Propaganda un Polemi auinimmt. erte, ass die VO  - ihm für das eicC SUS-
War behauptet GI; Wäas elehNrte formu- pendierte Wahrheitsfirage territorial un!
lierten, habe In den Ratsstuben keine gesamtgesellschaftlich keineswegs einge-

gespielt. ber Was annn weıter ammer‘ wurde. Nur ıne Art politischer
eINCHIet. zeigt, ass I1la  — das ben doch Ermüdung erklärt seın Zustandekommen
sehr wohl wahrnahm, selbst WE das In Dıe ber dauerte auf keiner der beiden
11a der 1lrektem ezug 1mM BEinzelnen Seiten dass für die tatsächliche
schwer nachzuweisen 1st Insofern Suspendierung der Wahrheitsirage noch
die Analyse VO.  - Propaganda un! Polemik einmal der rfahrung der Katastrophe e1-
unbedingt 1ın den Abschnitt eingearbei- 1165 Dreilsigjährigen Krieges bedurite Die
tet werden mussen, VOT em uch sich neben manchen anderen sehr BCLIC®
Manches dort findende und den UfOr rellen rteılen findende Behauptung der
gelegentlich Irritierende wWI1e i1wa die Be- Religionsfriede StTeE. der Nahtstelle
LONUNgG der kalserlichen Autoritat ITn zweler Epochen dürite TEeUNlC weder Tür
die Protestanten verständlicher werden die europäische, noch für die eutsche
lassen. DIie VOoO etzten Kapitel aufgewor- Geschichte unbestritten bleiben
fene rage danach, ob der Religionsiriede ber der Breite der Darlegungen VCI-
eın ‚Meilenstein auf dem Weg ZUr MoO- lieren die Urteile des Autors eın weni1g
derne’ SCWESCIL sel, wird VO ufoOor ab- Klarheit un! Konsistenz. on früh wird
wägend un! umsichtig beantwortet. In iestgestellt, die evangelische ewegung
dem erstrebten, dauerhaft ‚politischen habe 17353 ihre Peripetie fast erreicht, viel-
Frieden Tkennt ecCc eın Aäkulari- leicht überschritten, Seiten spater
sierendes Element, freilich VOI em für liest INan, ass In den nominell katholi-
das Reich Wenn allerdings me1lint die schen Territorien der Zustrom ZUr Messe
heutige Au{fgabe, unterschiedliche eli- versiegte. Insgesamt ber ist VOL em ‚die
gıonen ZU. politisch Iriedlichen 1ltel- Machar' des Buches ‚gewöhnungsbe-
nander bringen, entspreche der des dürftig Das empfindet nicht 11UT der Pro-
Religionsfiriedens, verkennt den estant, dessen seinerzeitige Glaubensge-
terschied des Ausmaßes des Dissenses OSSCI1 deutlich schärfer abqualifziert
zwischen Kon{iessionen un! Religionen. werden als die Gegenseıite. uada, 1a©
Miıt ecCc ber Ss1e 1ın den 1m Frieden mento als Charakterisierung ihrer AUus-
enthaltenen Beschränkungen des Konziegs- führungen un! ironisierende Bemerkun-
sionalisierungsprozesses un! -druckes gCHl über die erufung auti die chrıit der

das Gewissen durchziehen den Band, un!1ne Offenheit In ichtung neuzeitlicher
Toleranz un! Religionsfreiheit, hne WE die Protestanten schreiben,
verschweigen, ass das ‚verordnete Zu- dröhnen’ un ‚lamentieren’ S1E uDlıcher-
sammenleben!’ In den bikonfiessionellen weise. uch andere Leser duüriten ihre
Reichsstädten keineswegs einfach insge- Mühe aDen, WE selbst noch den uto-
samıt ‚Toleranz’ förderte, sondern sich IOn des Jahrhunderts ihre Nnkenntnis
schichtenspezifisch höchst unterschied- der ihre borussophile 1C der deut-
ich gestaltete. Man fürchtete übrigens schen Geschichte Vollbesitz eigenen
bei der Duldung falschen Kultes keines- Wissens un! stillschweigend ANSCHOIM!MN-
WC95S L11UT WI1IeEe der uftfOor me1int das eigener Unvoreingenommenheit
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attestiert wird. War hat der utor gleich uftfor geschieht. Unerfindlich bleibt
freundlich zugestanden, ass INa  ® seine einen stilistisch-grammatischen Punkt
‚mokanten Untertone monleren ürfe, erwähnen der utfor bel Aus-

blicken aul zukünftige Ereignisse un! dergleichwohl 1st die ihm ZUrr 1TU:O;
in ihnen handelnden ersonen denene dauernde Nutzung des Mokierens

schwer erträglich, un ist keineswegs Konjunktiv anstelle des schlichten Futurs
iImmer eindeutig auszumachen, ob sich verwendet. Zeitraubend 1St, ass die Liıte-

‚mokanten nterton der trei- mıit selbst gebildeten Kürzeln aNnsC-
fende Feststellung handeln soll Deplat- geben wWIrd, das Literaturverzeichnis ber
ziert scheinen MIr In einem Werk mıiıt WIS- nicht danach, sondern nach den vollen

Titeln angelegt wurde. Da braucht INallsenschaftlichem Anspruch die sich
lücklicherweise 1 1L1UI noch bel 23 Veröffentlichungen des gleichen

gelegentlich indenden die Reklame Autors {i1wa Gotthard unnOöt1g Zeıt,
eines grolsen schwedischen MOöbelhauses den Titel en och Leser- der
erinnernden Kapitelüberschriften („Das Benutzerfreundlichkeit 1st die aC| des
steht drın  “ „Den kennen WIT OC. Autors N1IC Den Nachweis für den TIE -
se1 enn der uUfOr wollte die Masse der densentwurti der evangelischen Fursten
Käufer des Media-Marktes erreichen. Un- I111lall deswegen uch NI1IC: 1n der
angenehmer sind die VOI em In den Anmerkung nach deren erster Erwäh-
merkungen sich immer wieder finden- NUN$S, sondern TST Zzwel merkungen
den Nebenbemerkungen un! allgeme!l- welter dort, das Gutachten derO
L1C  - Feststellungen der garl Kurzrezenslo0- ischen eIite erwähnt wird Druck{fehler
nenNn VO.  - Büchern, die überflüssigen der reilich sind ausgesprochen selten. Und

ass der utfor AaUs$s TNS aldner aulßernicht weiterführenden, gelegentlich uch
sich wiederholenden (Toleranz 562{ un! 1mM Literaturverzeichnis konsequent Wal-
5651) Überlegungen den Schwierigkei- der mMacC. sEe1 ihm nachgesehen Hr WarT Ja
ten angemMe«€eSSCHNCI Begriffsbildungen der LLUL lext des Religionsfriedens, NIC.
deren Klärung, SOWI1E die äufig egeg- dessen Herausgeber interessiert un
nenden charakterisierenden Bemerkun- solche Flüchtigkeit beseıltigt ben uch

eın Rechtschreibprogramm.SCIL Autoren (Wem L111USS5 der dari
InNan artın Heckel als ‚engaglerten Pro- Fraglich Dleibt, ob das Buch überhaupt
estant un! hohen Kirchenfunktionär’ umfangreich werden mussen,
vorstellen ‘ un! ihren Werken, auf die wolfür sich der gleichzeltig entschul-
I1allı aus verschiedensten Gründen gut digt un! verteidigt. Das äng L11U.  - ZWel-
verzichten kann. Das gilt uch für Vieles, fellos N1IC LLUI mıiıt den ausufernden AnNn-

merkungen, sondern mıt der m. E nichtWäas dem beiläufig ıIn den Anmer-
kungen nicht seinem ema ehö- glücklichen age des Buches
rendem es einfällt Jedenfzalls wird bei LE Dass INa  - über die Forschungs-
der Lektüre unmittelbar eutlıch, un! Jubiläumsliteratur gleich TEL Stel-
Hugh Irevor Rooper ‚Zehn Gebote ZU. len ELTW wobel teilweise die glei-
deutlichen Schreiben aufgestellt hat un! chen er besprochen werden IU
Adolf VO  } Harnack Richtlinien ‚Über An- un! macht die aC. unübersichtlich. Im

Grunde 1mM Blick au{i das olgendemerkungen In Buüchern!’ verlasste. Der üb-
IC hemenkonzentrierte un! kritische der ganzech ersten Annäherung’ An-
Umgang mıiıt der Literatur durchaus lang garl nicht bedurit. Erhebliche Wieder-
genügt hne iel Müuüuhe waren die olungen ergeben sich ber uch aıf-
Anmerkungen VO  - viel unnutzem Ballast grund der das Werk charakterisierenden

Verbindung Vo  — chronologischer un!beifreit un! das Buch au{ eın vernünftiges
Mals gebrac. worden. Argerlich wird die problemorientierter Anlage Der ufor
aC.  e WenNnn der uftfor ‚mutmaÄßt”, dass hat sich und seiner Sicht der ınge amı
die ‚Erregung’ des gemeinen Mannes sicher keinen eiallen Selbst die
ohl eigentlich ıne ‚Erwegung sein Fachgenossen werden aufgrund des
mMUsse (541, 144), obwohl der Zusam- fangs das Buch ZU. Nachschlagen über
menhang dI1Z eindeutig die ‚Erregung' diesen der jenen Tatbestand MtUZCH;

ber wohl kaum wIı1e der interesslierte,me1nt, der garl eın galızZ korrektes ıta:
ann ber uch ermüuüdete Rezensentmit ‚gethürnt’ In ‚gethürmt’ äandern un!

das erläutern mussen glaubt (225, wirklich durcharbeiten un! lesen. Und
Anm 186) Wenn schon nicht selbst das 1st enn doch bedauerlich. Hıer gilt
WUusstie Was erstaunlich 1st eın Blick 1n WI1e N1IC selten. Weniger ware zweilellos
den Grimm ‚Thurn un! ‚thürmen’ mehr BEWESCHI. Und ine Zusammenztas-

SUN$gS seiner Arbeit In der Form, WI1eEe dashätte genügt! Und WE 111a  e sich schon
Liedern anmerkungsweise außert, Heckel (aa0) schon 1968 Tür den Augs-

ann qualifizierter, als 1mM Blick au{f I- burger Religionsfrieden insgesamt un:
halt UuIls Herr bei deinem Wort’ UrC. den einzelne seiner Bestimmungen hat,
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ware gul BEWESCH. Wer zuverlässige, e1n- statistisch-quantitativer Aufbereitung In

deutige un! arTe Informatıon wünscht, Tabellen und Graphiken veranschaulicht.
wird deswegen wohl weiterhin den Aus der Fülle der Ergebnisse selen TE
zahlreichen rxbDeıten artın Heckels grel- übergeordnet entral herausgehoben. HTS-
ien, selbst WEeNl dieser den JurIis- tieNs wird deutlich, ass uch eın geistli-

ches Terriıtoriıum SE Ausbildung einerten wird insgesamt angekreidet N1IC
funktionierenden un durchgreifendenIn die Archive hinab gestiegen 1st. Eıne

unbedingte Vorbedingung für are un! frühmodernen Staatlichkeit durchaus In
eindeutige Information cheint das der Lage War un! nicht VO  — vorneherein
olchem chluss kann das Buch verleiten als anachronistisch un rückständig e1IN-

nicht se1INn. gestult werden dart. em 111US$5 grund-
sätzlich das Bild der nelfiektiven un!Heidelberg Gottfried Seebaß
nıg erfolgreichen Regulierungswut der
frühneuzeitlichen Reglierungen revidiert

Härter, arı Policey und Strafjustiz In KUT- werden. Harter kann glaubhaft machen,
MAaLNZ. Gesetzgebung, Normdurchset- dass die Normdurchsetzung 1n vielen Be-

reichen durchaus erfolgreich WAäl. Dıies 1stZUI1$ un! Sozialkontrolle 1 rühneu-
N1IC uletzt, zweıitens, aus einem Bedartizeitlichen Territorialstaat Veröffent-

lichungen des Max-Planck-Instituts Iür Ordnung erklären, der einer KT-
europäische Rechtsgeschichte Frank- minalısierung VO  an Randgruppen un DIS:
furt Maın, Studien ZUE europäischen ziplinierung des Verhaltens bei einer
Rechtsgeschichte 190), Teilbände gleichzeitigen gesamtgesellschaftlichen
Frankfifurt Maın (Vittor10 Oster- zeptanz iuührte Das heilst, breite eıle

L5532 un! X, der Bevölkerung akzeptierten un! NUuftZ-mann 2005 XI,
2421247 ten gleichsam das Regulierungsangebot

der obrigkeitlichen „gute Policev“: DIie
Wie VO  e einer Habilitationsschrift ichotomıie zwischen Obrigkeit DbZw. Eli-

nicht anders erwWar' 1St, hat Harter ien und Untertanen, gilt damit einmal
mi1t seinem Magn u ODUS die Frühneu- mehr berdenken Schließlich wird,

drittens, die Bedeutung der leichteren De-zeitforschung 1n vielerlei Hinsicht mıit
1 Bereich VO.  — Festkultur, Ehe unErgebnissen bereichert, die über

die Erkenntnisse der gewählten FPall- Eigentumsdelikten IUr die Kodifizierung
studie hinausführen. Dass ihm 1€es gelun- des Strai- un! Policeyrechtes für die
gCH 1st, i1st zunächst der Oombınatıon rechte Einschätzung des Regulierungs-
terschiedlicher Forschungstrends der etz- un! Disziplinierungspotentials des früh-
ten Te der historischen Kriminalitäts- modernen taates deutlich, insofern hiler

die her alltäglichen Handlungs{felder derforschung un den Untersuchungen Z

„gute: Policey  ka miıt der traditionellen Strai- un! Policeygerichtsbarkeit un! da-
Strafrechts- un Gesetzgebungsgeschichte mıiı1t uch Erfahrungen der Bevölkerung

verdanken. amı vermeidet die agen un! nicht 1mM Bereich der och-
mikro- un! sozialhistorische Engführung und Malefizgerichtsbarkeit, aui die sich

noch die altere Strafrechtsgeschichte kon-EeTs ebenso WI1e die exklusive Per-
zentrlierte.spektive auf die staatlich-obrigkeitliche,

normative ene letzterer. uch die Insgesamt hat Harter amı ıne Arbeit
zeitgenÖssische Rechtswissenschaft keine vorgelegt, die weıt über den rechts- bZw.
sStreNgEC Irennung zwischen Verwaltungs- kriminalitätsgeschichtlichen Horıiızont nh1-
un Justizprax1I1s, 1Iso zwischen Policey nauswelst un! wesentlich ZU. besseren
un! Strafrecht machte, tat Harter gul da- Verstehen der Ausbildung un des Funk-

tionlerens frühmoderner StaatlichkeitTall au{f ıne solche verzichten.
un! der daraus resultieren gesellschaftli-Der Teil seiner Arbeit beschäftigt

sich ın TeI Kapiteln mıt dem Mainzer chen Reaktionen beträgt
urstaat, der Policeygesetzgebung SOWwIle Marburg Holger Gräf
den Institutionen, Verlahren un Techni-
ken der Normdurchsetzung un der trai-

Gründer, or Christliche Heilsbotschaft undjJustiz. Im zweıten Teil werden ann die
weltliche ACı tudien ZU VerhältnisPolicey- un! Justizprax1s 1n fün{f weılteren

Kapiteln den Delinquenten un! elik- VO  - Miss1on un! Kolonialismus, Eu-
ten, den Sanktionen un! Strafen un! de- roDa bersee. Historische Studien
T Vollstreckung, den Regelungen der 1 Munster, LIT-Verlag, 2004, 304
Festkultur, der Ehe- un Sexualitätsjustiz 5 GeDbD., 3_8258—-7366-8
DZW. -regulierung SOWI1E dem obrigkeitli-
chen Handeln gegenüber Randgruppen Im Zeitalter der großen Entdeckungen
un! der Eigentumsdelinquenz mıit (1500—1600) wurde der Horizont des
reichen quellennahen Beispielen un miıt ropäischen un! christlichen Denkens
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